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Sriir Sd)wei3erftumpen find fie gan3 befonbers bantbar.
Ptit Sßonüe 3teben fie an beut edlen 3raut nnb blafen ge=
fcfjidlt Die blauen SBöIRein in bie Luft. Da werben fie ge=

fprädjig unb oerwünfdjen xfjren „elenden ftnafter". Pun
oerwunbent mir uns nicht mehr, toenn fie Bin unb wieber
ein recht greffes Sd)muggelpädd)en „Sd)wei3ertubat" über
bie ©ren3e laffen. Dafür fpenben fie uns aber hin unb
wieber einige Liter ihres feinen Peltliners, ben fie alle
Page als Deffert friegen. So ift bie Neutralität beiberfeitig
int heften ©inoerftändnis gewahrt.

Pon ber Paffböbe Rettert ein 3idvfab auf einen Lug»
inslanb, ber bireft an ber ©rett3e liegt, ©s ift ein berrlidfer
Punît, ber Jowobl Lidjtblide ins icböne Peltlin toie hinab
3um Langenfee unb in bas Palbeden ber teffinifdjeri Haupt»
ftabt geftattet. ©inen herrlicheren PunR tann man ficb

ïaum beuten. ©r ift benn auch febr beliebt, bei uns fowobl
wie bei ben Stalienern. Nile Pugenblide fiebt man deshalb
an fdjönen Pagen Patrouillen ober eiii3elne Leute hinauf»
geben ober beruntedommen. Paid finb es italienifcbe
Solbaten, bald Sd)wei3erfoIbaten. Das PJegletr^ gilt füll»
fdfweigenb als neutrales ©ebiet, toenn fd)on bie Spihen ber
3id3acte balb in unferem, balb im fremben Lande liegen.
Oben aber ift ftbon bin unb toieber auf Dem ©ren3ftein,
auf Deffen einer Seite ein S unb auf ber an'bern ein j ein»

gemeifjelt ift, ein gemütlicher, burcb unb burd) neutraler
Safe geRopft morben.

So leben mir im ©ren3gebiet ein fairterabfdjaftlicffes
Leben, mie es ficb bei Äulturoöltern gehört. Ptandpnal
gibt's bei unfern Padfbarn einen SBcchfel. Nber mit ben
Peuen ift balb toieber PeRmntfdjaft gefdfloffett.

Picht gerabe beliebt ift bei ben 3talienern bas 2Bad)e=
fteben, fonberlich bei Pacht unb Pegenwetter. Da ift ihr
Schiiberbäuschen benn auch manchmal leer. „Die PSelt be»
ftebt trotjbem weiter," bat einer einmal ladienb ertlärt.

(Schlufe folgt.)

o n Der oerzauberte IDalb. m m

3wifd)en Sedan unb Par le Duc, oon Porbtoeften
nach <5üboften binftreicbenb, bie ftarïe Seftung Perbun linfs
unb redits flanïierend, liegen bie Prgonnen.

Sonft ein toeitgebebntes, nom Lärm Des Pages faft
unberührtes Stüd SBalbeinfamïeit unb Paturfrieben, ift ber
Prgonnerwalb feit bent Herbft 1914 ein Putnmelplah bes toil»
heften .Kampfes getoorben. ©in böfer 3auberer bat hier Selb
unb PSalb oertouttfchen unb oerwüftet, ber 3auberer Krieg.

9Ber fid) ben Prgonnen non ber gerne her nähert,
ber fiebt bie fanftgetoellten, blafeblauen Höhenlinien immer
nod) toie fonft ben Horrçont begreu3en. Pber wenn man
näher tommt unb in ben ÏBalb eintritt, bann änbert fid)
ber Pnblid. SBochenlang finb bie ©ranaten burd) bie PSipfel
ber Päutne gefauft, glieger haben Pomben auf fie herab»
getoorfen, Snfanteriefeuer bat ihre 3toeige oerfengt unb
entlaubt. Pn oielen Orten bat bie Prt gewütet, um ein
Sdjufefclb für bie Kanonen 3U geroinnen. Die Pannen haben
ihre Nefte bergeben miiffen 3um Pebeden ber Solbaten»
Unterftänbe, 3um Drapieren ber ©efdjühe, 3um Unterhalt
ber 3abIIofen Lagerfeuer unb Kodfftätten.

Pod) oertoirrenber fiebt es auf bem Poöen aus. Der
gan3e SBalb ift burd)fIod)ten mit Paufenben oon Kilometern
Ptetallbrabt jeder Prt. Pi it jedem Schritt ftolpert man
über Pelepbon» unb Pelegrapbenleitungen, roeldje Dicht über
ber ©rbe hinlaufen, balb in Reinen Pinnen oerborgen, oft
aud) einfad) durchs ©ras gefpannt. Längs Den 2Begen
liegen ,,friefifd)e Peiter", eine Prt eiferner Pöde, welche Die
Stachelbräbte ftühen unb welche im Pugenblid eines Heber»
falls in einigen Plinuien aufgerichtet werben fönnen unb
bann ben ÜBeg nerbarritabieren. Da unb bort im ©ebüfd)
bilben bie Drähte grofje Ped)tede, toeldje fich burcb nichts
perraten, bie aber befonbers ausgefehte Stellungen behüten.

So roeit bas Puge reicht, perlieren fie fid) nad) allen
Seiten in bas ©ef)öl3, faft eins mit ben Prombeerftauben
unb ben hohen Kräutern.

Das Porrüden unter folchen Umftänben ift alfo leine
leichte Sache. Stolpert man nicht übet ©ifen» unb Kupfer»
brähte, halten einen bie friefifd)en Peiter nid)t auf, fo
läuft man ©efabr, in bie ©räben ein3ubred)en, bie quer
burd) bas ©ras laufen unb mit 3n>eigett oerbedt ober
fd)on mit 'Pioos iiberwadjfen finb.

©ifenbahnfdjienen, täufchenb hergerid)tet unb blofe be=

ftimmt, ben geinb irre 311 leiten unb an Der ©ntbedung ber
Stellungen 311 oerbtnbern, melche bie richtigen Sdjienen»
toege oerraten tonnten, peroollftänbigen biefes Peh non
Schlingen unb Hinberniffen. 3u ben falfchen ©eleifen ge»
feilen fid) oft falfdje Unterftänbe, falfdje Peobadjtungs»
poften, falfdje Patterien unb Pefeftigungen, toährenb man
bie echten itanonen erft bemertt, toenn man faft über ihre
Ptünbungen ftolpert.

Der Sßalb ift poller Pugentrug unb 3eigt faft ebenfo
oiel falfdje als toirRid)e Hiuberniffe. Piles, toas roirtlid)
oorhanben ift, toirb fo forgfältig unb unauffällig toie ntög»
lieb oerborgen. Dabei hat man eine eigentümlidre Peob»
achtung gemadjt: Pile einfarbigen flächen finb auf grobe
©ntfernung hm polltommen fichtbar; bagegen toerben felbft
lebhaft gefärbte fofort unfidRbar, toenn man fie mit anders»
farbigen "Streifen einfafet ober quer burd)3iebt. Plan be=

hauptet, oon allen PSefen in ber Piertoelt fei auf bie ©ut=
fernung bas 3ebra am fd)toierigften toahr3unehmen. Darum
bringt man an Häufern, PSagen, Hnterftänben unb felbft
Pferben eine foldje gefdjedte PerReibung an, um fie 'Damit
bem gehtb unfichtbar 3U machen.

Pm allerfeltfamften unb oerioideltften fieht es aber hier
unter ber ©rbe aus, benn ber gan3e ©runb bes Prgonner»
toalbes ift unterhöhlt. PII bie hunberttaufenbe oon Solbaten
haben ba in jahrelanger Prbeit mit Sdjaufel unb Pidel
ein foldjes ßabprinth oott ©räben, ©ängen unb Höhluitgen
erftellt, bafe man fich ïaum eine Porftellung baoon machen
tann. Da finb nicht nur bie mannstiefen Sdjübengräben auf
beiden fronten, mehrfach parallel hintereinander und burd)
Laufgräben miteinander oerbunben, ba finb gattse Quartiere
unter ber ©rbe, Unterftänbe bis 3U 6 Pîeter Piefe, in bie
man in 3id3adroegen hinabfteigt, oft durch Petonbächer
nod) befonbers ge?d)übt. Peufeerft forgfältige Sd)Iupfu)inteI
toerben für Ptafdjinengetoebrabteilungeit eingebaut, ba biefe
Pruppengattung fich faft bauernb barin aufhält uttb bei
ber Perteibigung eine fehr toidjtige Polle fpielt. Oft ftohen
oon ben oorberften Schühengräben aus Stollen bis toenige
Pteter an die feinblichen Stellungen heran, in welche man
Hordjpoften hineinftellt. Hier laufcht ber Soldat mit ait»
gehaltenem Ptem ftunbenlang nach dem feinde hin, toährenb
pielleidjt brühen, man toeifj nicht too, hinter einer dünnen
3roifd)entoanb ein anderer Pîann bas gleiche tut. 3umeiïeu
halten bie Prbeitenben, bie einen Laufgraben aushöhlen,
plöhlid) inne, denn fie hören, toie auf der entgegengefehten
Seite die ft-einbe fich auf gleiche SBeife nähern. Sie bleiben
toie gebannt fteben unb erwarten Den 3ufammenftofs. Die
Pefahungen ber oorberften Linien finb übrigens nie ficher,
einmal mit ihrer galten ©inriebtung in bie Luft 3U fliegen,
weil es bent ©egner gelang, eine Ptine bis unter ihren
©raben 3U treiben. (Sugenbpoft.)

:=
Das neue bernifdie öefef? über Clcbt=

[pielipefen unb Scbunbliteratur.
Pon P. PoIIier.

Schon höre id) einen geiftig feiner organifierten Pten»
fchen fagen: „2Bie ïann ber Staat durch ein PoÜ3eigefeh
oerfudfen wollen, finnenntäfeige unb gebanRidje Porgänge
3U regeln? Selbft Puswüdjfe Iaffen fi^ auf biefen belifaten
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Für Schweizerstumpen sind sie ganz besonders dankbar.
Mit Wonne ziehen sie an dem edlen Kraut und blasen ge-
schickt die blauen Wölklein in die Luft. Da werden sie ge-
sprächig und verwünschen ihren „elenden Knaster". Nun
verwundern wir uns nicht mehr, wenn sie hin und wieder
ein recht großes Schmuggelpäckchen „Schweizertubak" über
die Grenze lassen. Dafür spenden sie uns aber hin und
wieder einige Liter ihres feinen Veltliners, den sie alle
Tage als Dessert kriegen. So ist die Neutralität beiderseitig
im besten Einverständnis gewahrt.

Von der Paßhöhe klettert ein Zickpfad auf einen Lug-
insland, der direkt an der Grenze liegt. Es ist ein herrlicher
Punkt, der sowohl Lichtblicke ins schöne Veltlin wie hinab
zum Langensee und in das Talbecken der tessinischen Haupt-
stadt gestattet. Einen herrlicheren Punkt kann man sich

kaum denken. Er ist denn auch sehr beliebt, bei uns sowohl
wie bei den Italienern. Alle Augenblicke sieht man deshalb
an schönen Tagen Patrouillen oder einzelne Leute hinauf-
gehen oder herunterkommen. Bald sind es italienische
Soldaten, bald Schweizersoldaten. Das Weglein gilt still-
schweigend als neutrales Gebiet, wenn schon die Spitzen der
Zickzacke bald in unserem, bald im fremden Lande liegen.
Oben aber ist schon hin und wieder auf dem Grenzstein,
auf dessen einer Seite ein 8 und auf der andern ein f ein-
gemeißelt ist, ein gemütlicher, durch und durch neutraler
Jaß geklopft worden.

So leben wir im Grenzgebiet ein kameradschaftliches
Leben, wie es sich bei Kulturvölkern gehört. Manchmal
gibt's bei unsern Nachbarn einen Wechsel. Aber mit den
Neuen ist bald wieder Bekanntschaft geschlossen.

Nicht gerade beliebt ist bei den Italienern das Wache-
stehen, sonderlich bei Nacht und Regenwetter. Da ist ihr
Schilderhäuschen denn auch manchmal leer. „Die Welt be-
steht trotzdem weiter," hat einer einmal lachend erklärt.

(Schluß folgt.)

m m ver oe^auberte Wald, m w

Zwischen Sedan und Bar le Duc, von Nordwesten
nach Südosten hinstreichend, die starke Festung Verdun links
und rechts flankierend, liegen die Argonnen.

Sonst ein weitgedehntes, vom Lärm des Tages fast
unberührtes Stück Waldeinsamkeit und Naturfrieden, ist der
Argonnerwald seit dem Herbst 1914 ein Tummelplatz des wil-
besten Kampfes geworden. Ein böser Zauberer hat hier Feld
und Wald verwunschen und verwüstet, der Zauberer Krieg.

Wer sich den Argonnen von der Ferne her nähert,
der sieht die sanftgewellten, blaßblauen Höhenlinien immer
noch wie sonst den Horizont begrenzen. Aber wenn man
näher kommt und in den Wald eintritt, dann ändert sich

der Anblick. Wochenlang sind die Granaten durch die Wipfel
der Bäume gesaust, Flieger haben Bomben auf sie herab-
geworfen, Jnsanteriefeuer hat ihre Zweige versengt und
entlaubt. An vielen Orten hat die Art gewütet, um ein
Schußfeld für die Kanonen zu gewinnen. Die Tannen haben
ihre Aeste hergeben müssen zum Bedecken der Soldaten-
Unterstände, zum Drapieren der Geschütze, zum Unterhalt
der zahllosen Lagerfeuer und Kochstätten.

Noch verwirrender sieht es auf dem Boden aus. Der
ganze Wald ist durchflochten mit Tausenden von Kilometern
Metalldraht jeder Art. Mit jedem Schritt stolpert man
über Telephon- und Telegraphenleitungen, welche dicht über
der Erde hinlaufen, bald in kleinen Rinnen verborgen, oft
auch einfach durchs Gras gespannt. Längs den Wegen
liegen „friesische Reiter", eine Art eiserner Böcke, welche die
Stacheldrähte stützen und welche im Augenblick eines Ueber-
falls in einigen Minuten aufgerichtet werden können und
dann den Weg verbarrikadieren. Da und dort im Gebüsch
bilden die Drähte große Rechtecke, welche sich durch nichts
verraten, die aber besonders ausgesetzte Stellungen behüten.

So weit das Äuge reicht, verlieren sie sich nach allen
Seiten in das Gehölz, fast eins mit den Brombeerstauden
und den hohen Kräutern.

Das Vorrücken unter solchen Umständen ist also keine
leichte Sache. Stolpert man nicht über Eisen- und Kupfer-
drähte, halten einen die friesischen Reiter nicht auf, so

läuft man Gefahr, in die Gräben einzubrechen, die guer
durch das Gras laufen und mit Zweigen verdeckt oder
schon mit Moos überwachsen sind.

Eisenbahnschienen, täuschend hergerichtet und bloß be-
stimmt, den Feind irre zu leiten und an der Entdeckung der
Stellungen zu verhindern, welche die richtigen Schienen-
wege verraten könnten, vervollständigen dieses Netz von
Schlingen und Hindernissen. Zu den falschen Geleisen ge-
seilen sich oft falsche Unterstände, falsche Beobachtungs-
Posten, falsche Batterien und Befestigungen, während man
die echten Kanonen erst bemerkt, wenn man fast über ihre
Mündungen stolpert.

Der Wald ist voller Augentrug und zeigt fast ebenso
viel falsche als wirkliche Hindernisse. Alles, was wirklich
vorhanden ist, wird so sorgfältig und unauffällig wie mög-
lich verborgen. Dabei hat man eine eigentümliche Beob-
achtung gemacht: Alle einfarbigen Flächen sind auf große
Entfernung hin vollkommen sichtbar; dagegen werden selbst

lebhaft gefärbte sofort unsichtbar, wenn man sie mit anders-
farbigen Streifen einfaßt oder quer durchzieht. Man be-
hauptet, von allen Wesen in der Tierwelt sei auf die Ent-
fernung das Zebra am schwierigsten wahrzunehmen. Darum
bringt man an Häusern. Wagen, Unterständen und selbst

Pferden eine solche gescheckte Verkleidung an, um sie damit
dem Feind unsichtbar zu machen.

Am allerseltsamsten und verwickeltsten sieht es aber hier
unter der Erde aus, denn der ganze Grund des Argonner-
waldes ist unterhöhlt. All die Hunderttausende von Soldaten
haben da in jahrelanger Arbeit mit Schaufel und Pickel
ein solches Labyrinth von Gräben, Gängen und Höhlungen
erstellt, daß man sich kaum eine Vorstellung davon machen
kann. Da sind nicht nur die mannstiefen Schützengräben aus
beiden Fronten, mehrfach parallel hintereinander und durch
Laufgräben miteinander verbunden, da sind ganze Quartiere
unter der Erde, Unterstände bis zu 6 Meter Tiefe, in die
man in Zickzackwegen hinabsteigt, oft durch Betondächer
noch besonders geschützt. Aeußerst sorgfältige Schlupfwinkel
werden für Maschinengewehrabteilungen eingebaut, da diese
Truppengattung sich fast dauernd darin aufhält und bei
der Verteidigung eine sehr wichtige Rolle spielt. Oft stoßen
von den vordersten Schützengräben aus Stollen bis wenige
Meter an die feindlichen Stellungen heran, in welche man
Horchposten hineinstellt. Hier lauscht der Soldat mit an-
gehaltenein Atem stundenlang nach dem Feinde hin, während
vielleicht drüben, man weiß nicht wo, hinter einer dünnen
Zwischenwand ein anderer Mann das gleiche tut. Zuweilen
halten die Arbeitenden, die einen Laufgraben aushöhlen,
plötzlich inne, denn sie hören, wie auf der entgegengesetzten
Seite die Feinde sich auf gleiche Weise nähern. Sie bleiben
wie gebannt stehen und erwarten den Zusammenstoß. Die
Besatzungen der vordersten Linien sind übrigens nie sicher,
einmal mit ihrer ganzen Einrichtung in die Luft zu fliegen,
weil es dem Gegner gelang, eine Mine bis unter ihren
Graben zu treiben. (Jugendpost.)

»»» »»»

Va5 neue demische 6eseh über Licht-
spieiwesen und Tchundlitel-atus.

Von A. Rollier.

Schon höre ich einen geistig feiner organisierten Men-
schen sagen: „Wie kann der Staat durch ein Polizeigesetz
versuchen wollen, sinnenmäßige und gedankliche Vorgänge
zu regeln? Selbst Auswüchse lassen sich auf diesen delikaten
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(gebieten nid)t mit bem ©olijeiftod oerbinbern." ©emadj!
Die Sache ift nicfjt fo fdjlimm, toie fie in Den Augen fubtiler
Kulturfreunbe ober audi bemagogifdjer Sntereffenfurchtbänfe
ausleben mag.

3tcei billige Soltsunterbaltungsmittel bilDen Den

©egenftanb Des ©efeßes: Die Kinematograpben unb bie
Kolportageliteratur. Scßunbfilm unD Schundroman tonnen
itt fchlimmer Seeinfluffung unreifer junger Köpfe unb Herjen
aufs traurigfte wetteifern. Aber Diefe böfen ©ßirlungen Der

Austoücbfe Dürfen uns nid)t einen g r un b I eg enb eu
Un t er f djieb oergeffen laffen: ©3äbrenb bie Schund»
literatur für fid) eine abgefdjloffene, gemeinfdjäblidje Kate-
gorie Der Druderäeugniffe barftellt, bie fd)Ied)tbin betämpft
toerben muß, banbelt es fid) beim fiicbtfpielœefen um eine
im Kern gefunbe unb bödjft intereffant« Soltsunterbaltung,
bie gerabeju oor3ügIidje Dienfte für Die Soltsbilbung leiften
tann, roenn fie fid): oon Ausartungen freimad)t unb ihre
guten Seiten entroidelt. ©ur foweit biet Austoüdjfe be=

ftcben, alfo nur beim SdjunDfilm, beftebt im £id)tfpiel=
wefen eine Analogie 311m Schundroman auf literarifdjem
©ebietc.

Demgemäß mar natürlid) audj bie gefeßgeberifdje Auf»
gäbe gegenüber beiben ©«bieten eine oerfdjiebene. Sei Der

Schundliteratur tommen ©taßnabmen 3U ißrer Setämpfung
in Çrage. Seim fiidjtfpielmefen Dagegen braucht man oor
allem weife abgewogene Seftimmungen 31er Seeinfluffung
feiner ©ntroidlung nad) Der guten Seite bin; ba3U geboren
freilid} and) Sdiußbeftimmungen gegen 'Die Schäden unb
Austoüdjfe, bie fid) in ben lebten Sabren immer breiter
machten.

Durd) bie Strafbeftimmungen, bie für beibe ©efeßes»
materien im öffentlichen biefelben find, foil in erfter fiinie
Die gefcßäftsmäßige Ausbeutung fdjledjter ©îaffeninftinlte
getroffen œerben. Dicfen 3œed erfüllen, neben Der ®e=
fängnisftrafe bis 3u 60 Dagen, hohe ©elbbußen bis 3U

2000 Fronten, unb namentlid) aud) bie Konfistation gati3er
Auflagen oon Sdjunbliteratur unD 'Der gefeßtoidrigen, oft
febr œertoollen Srilme, felbft toenn fie nicht Dem fie oor=
führenden Unternehmer geboren, fonbern gemietet finD, roie
bies meiftens Der fjall ift. Aebnlidje ©Mrtungen tonnen bei
fiidjtfpieltbeatern Deren seitmeifc Schließung ober ben Kon»
3effionsent3ug ausüben. Denn too in gemiffenlofen Unter»
nebmungen bas ©elDintereffe burd) bie Strafen getroffen
œirb, bat Die Seobad)tung Der ©efeßesoorfdjriften oiel eher
Ausficht auf ©rfolg. ©tit ©edjt tann überdies Die ©er»
breitung oon Schundliteratur an ©tinDerjäbrige in fchmeren
gälten mit Korrettionsbaus bis 311 einem Sabre beftraft
œerben.

Damit bei geringfügigeren ©SiberbanDlungen bie Seht»
baren nicht unnötig fdjitaniert toerben, forgt ein poIi3eiIidjes
SBarnoerfabren Dafür, Daß gutwilligen Unternehmern, Die

nur aus Untenntnis Den Sorfdjriften 3uwiDerbanbeIn, Die

fiabung oor Den ©id)ter erfpart bleibt.
Strafbar ift jebes Snoertebrbringen oon S dj u n b

literatur, b. b- nid)t nur Deren Serfauf ober entgeltlidje
Ausleibe, fonbern auch Die Drudlegung, Der ©erlag, Das
bloße feilhalten, ihre öffentliche Ausftellung unb An»
preifung. Das Serbot trifft ©lieber, Sdjriften, Drudfadjen,
fiieDer, Abbilbungen, ©lafate, Snferate unb andere gebrudte
ober bilblidje Darftellungen.

©tit biefer Seftimmung ift ein oeralteter, durchaus un»
genügender Artifel Des Strafgefeßbuches überftiiffig gewor»
ben, ber in Der ©raris meiftens oerfagt bat.

Seint Sdjunbfilm toerben burdj bas Serbot gan3
analog nicht nur Der Sertauf unb bie öffentliche Sorfübrung
getroffen, fonbern ebenfo bie bloße Sermietung ober Ser»
leibung, ja fdjon Die Hcrftellung unb fogar Die ©tit»
toirfung bei der Aufnahme oorgefpielter Sorgänge, toeldje
©ïenfdjenleben. Die öffentliche Sicherheit ober bie Sittlid)»
feit gefährden lönnen. Diefe leßtertoäbnte Seftimmung ift
ein eigenartiger ©ebante Des bernifdjen ©efeßes unb tann

mit Der 3U erwartenden Sermebrung ber filminbuftrie toobl
auch bei uns balb praltifdje Sebeutung geœinnen.

©tan erinnert fidj oielleicht nod) an Den ftanbalöfen
fall, bei Dem ein junger ©tann (ein guter Schwimmer)
bem Senfationsbunger eines Kinopbotograpben 3uliebe unb
aus ©ot fidj ba3U bergab, oon Der hoben Donaubrüde in
Subapeft berunter3ufpringen, toäbrenb ber andere lurbelte
unb wobei Der Unglüdlicße jämmerlich ertrinten mußte.

©Weniger belannt, aber eben fo lehrreich ift eine oor
wenigen Sohren in Sorbeaur oorgetommene fchlaue Srre»
fübrung 001t ©oIi3ei unD ©ublilum durch eine ©auner»
bände. Diefe hatte in einer alleinftebenben ©Sobnung einen

Kaffafdjranl mit toertoollem Snbalt ausfindig gemacht. Am
bellen Dage rüdten oor bent §aufe ein Kinopbotograpb
unD mehrere „Sdjaufpieler" an, toeldje oor Der Kurbel
mit mastierten ©efidjtern unter ïiebensœûrbiger Affiften3
eines ©oÜ3iften unb 3ablreidjer beluftigter 3ufhauer Die

Düre 3ur SBobnung erbrachen, ben Kaffafcbrant heraus»
fdjaffteu unb im Auto baoonfubren. ©rft als es 3U fpät
mar, mertle man, baß Das oermeintlidj merbenDe Kino»
brama febr ernft gemeint mar. Der Sefißer hotte Das

©achfeben.'
Soldje fälle follen burd) Die gängtief) neue Seftimmung

bes bernifdjen ©efeßes in 3utunft oerbütet toerben.

ÎBas oerftebt man nun unter „Schundliteratur" unb
„Sdjmtbfilm"? (Einigermaßen find biefe Segriffe Den ffie»

bildeten 3iemlid) Har; fie œerben ja häufig genug gebraucht-
Allein die ®eridjte Dürfen nicht mit fdjtoanlenben Segriffen
umgeben, fonbern müffen prääife faffungen oerlangen. Das
©efeß umfdjreibt nun Sfundfilm unb Schundliteratur in
gan3 entfpredjenber ©Seife fo: „filme ober Sdjriftœerfe,
bie geeignet finb, 3ur Segebung oon Serbrechen an3urei3en
oder ba3U Anleitung 3U geben, die Sittlicffeit 3U gefährden,
das Shantgefübl gröblih 3U oerleßen, eine oerrobenbe
©Sirlung aus3uüben ober fonftmie groben Anftoß 3U er»
regen."

Auch für bie Anpreifungen ber Aufführungen (Slalate
ufto.) gelten bie Strafbeftimmungen des ©efeßes.

Hoffentlich œirb recht bald die oorgefebene Sachoer»
ftänbigen=Kommiffion 00m ©roßen ©ate beftellt œerDen,
œelche bie Aufgabe bat, Ser3eid)niffe oon Schundliteratur
und Sdjunbfilmen an3ulegen und Den 3mfurorganen und
©ihtem mit ihrer Sadjtenntnis an die Hand 3U geben. Dies
œirb eine einheitliche und poli3eiftodfreie Anœenbung ber
neuartigen ©efeßesmaterie im gan3en Kanton getoübrleiften.
Die freibeit oon mirtlidjer Kunft und ©Siffenfchaft oor
poIi3eiIihen (Eingriffen unb oor einfeitiger Sittlicßleits»
ßhnüffelei bleibt felbftoerftänblichermeife geœabrt, indem
Sdjriftioerïe unb bilDmäßige Darftellungen, bei denen ein
höheres Sntereffe ber Kunft, der fiiteratur ober ©Siffen»
fchaft obœaltet, ben ©infchränlungen unb Strafen des ©e»
feßes nicht unterœorfen finb.

Außer biefen modernen ©rurtbfäßen, œeldje auf den
geiftigen ©ehalt 3ielen, haben auch die bugienifäjen unb
f i d) e r b e i t s p o I i 3 e i I i ch e n S 0 r f ch r i f t e n großes Sn=
tereffe für bie Oeffentlidjteit. Sie lehnen fidj an Die C£r=

fabrungen an, œelche man fchon in andern Staaten, mit
Den fiidjtfpieltbeatem gemadji bat.

Sor allem müffen die ©äume unb tedjnifchen ©in»
ridjtungen den Sefudjern und dem ©erfonal jede Sicherheit
gegen Kataftropben bei Srandausbrüchen bieten, Die ja
gerade beim Kinobetrieb mit feinen œie 3unber brennenden
3eIIuIoibfiImen unb der ©otœenDigïeit der Saaloerbunïe»
lung doppelt gefährlich œerben lönnen. ©emeinbe» unD
Staatsoorfchriften, die fid) ben œechfelnben Sebürfniffen unb
neuen ©rrungenfdjaften anpaffen lönnen, finb natürlich be=

fonbern Serorbnungen oorbebalten œorben.

(Sdjiuß folgt.)

©aeßbrudt aller Seiträge oerboten.

8 Oie Lenken >vocne

Gebieten nicht mit dem Polizeistock verhindern." Gemach!
Die Sache ist nicht so schlimm, wie sie in den Augen subtiler
Kulturfreunde oder auch demagogischer Jnteressenfurchthänse
aussehen mag.

Zwei billige Volksunterhaltungsmittel bilden den

Gegenstand des Gesetzes: die Kinematographen und die
Kolportageliteratur. Schundfilm und Schundroman können
in schlimmer Beeinflussung unreifer junger Köpfe und Herzen
aufs traurigste wetteifern. Aber diese bösen Wirkungen der
Auswüchse dürfen uns nicht einen grundlegenden
Unterschied vergessen lassen: Während die Schund-
literatur für sich eine abgeschlossene, gemeinschädliche Kate-
gorie der Druckerzeugnisse darstellt, die schlechthin bekämpft
werden mutz, handelt es sich beim Lichtspielwesen um eine
im Kern gesunde und höchst interessante Volksunterhaltung,
die geradezu vorzügliche Dienste für die Volksbildung leisten
kann, wenn sie sich von Ausartungen freimacht und ihre
guten Seiten entwickelt. Nur soweit hier Auswüchse be-
stehen, also nur beim Schundfilm, besteht im Lichtspiel-
wesen eine Analogie zum Schundroman auf literarischem
Gebiete.

Demgemäß war natürlich auch die gesetzgeberische Auf-
gäbe gegenüber beiden Gebieten eine verschiedene. Bei der
Schundliteratur kommen Matznahmen zu ihrer Bekämpfung
in Frage. Beim Lichtspielwesen dagegen braucht man vor
allem weise abgewogene Bestimmungen zur Beeinflussung
seiner Entwicklung nach der guten Seite hin: dazu gehören
freilich auch Schutzbestimmungen gegen die Schäden und
Auswüchse, die sich in den letzten Jahren immer breiter
machten.

Durch die Strafbestimmungen, die für beide Gesetzes-
materien im wesentlichen dieselben sind, soll in erster Linie
die geschäftsmäßige Ausbeutung schlechter Masseninstinkte
getroffen werden. Diesen Zweck erfüllen, neben der Ee-
fängnisstrafe bis zu 60 Tagen, hohe Geldbußen bis zu
2000 Franken, und namentlich auch die Konfiskation ganzer
Auflagen von Schundliteratur und der gesetzwidrigen, oft
sehr wertvollen Filme, selbst wenn sie nicht dem sie vor-
führenden Unternehmer gehören, sondern gemietet sind, wie
dies meistens der Fall ist. Aehnliche Wirkungen können bei
Lichtspieltheatern deren zeitweise Schließung oder den Kon-
zessionsentzug ausüben. Denn wo in gewissenlosen Unter-
nehmungen das Eeldinteresse durch die Strafen getroffen
wird, hat die Beobachtung der Eesetzesvorschriften viel eher
Aussicht auf Erfolg. Mit Recht kann überdies die Ver-
breitung von Schundliteratur an Minderjährige in schweren
Fällen mit Korrektionshaus bis zu einem Jahre bestraft
werden.

Damit bei geringfügigeren WiderHandlungen die Fehl-
baren nicht unnötig schikaniert werden, sorgt ein polizeiliches
Warnverfahren dafür, daß gutwilligen Unternehmern, die

nur aus Unkenntnis den Vorschriften zuwiderhandeln, die
Ladung vor den Richter erspart bleibt.

Strafbar ist jedes Inverkehrbringen von Schund-
literatur, d. h. nicht nur deren Verkauf oder entgeltliche
Ausleihe, sondern auch die Drucklegung, der Verlag, das
bloße Feilhalten, ihre öffentliche Ausstellung und An-
preisung. Das Verbot trifft Bücher, Schriften, Drucksachen,
Lieder. Abbildungen, Plakate, Inserate und andere gedruckte
oder bildliche Darstellungen.

Mit dieser Bestimmung ist ein veralteter, durchaus un-
genügender Artikel des Strafgesetzbuches überflüssig gewor-
den, der in der Praris meistens versagt hat.

Bsini Schundfilm werden durch das Verbot ganz
analog nicht nur der Verkauf und die öffentliche Vorführung
getroffen, sondern ebenso die bloße Vermietung oder Ver-
leihung, ja schon die Herstellung und sogar die Mit-
Wirkung bei der Aufnahme vorgespielter Vorgänge» welche
Menschenleben, die öffentliche Sicherheit oder die Sittlich-
keit gefährden können. Diese letzterwähnte Bestimmung ist
ein eigenartiger Gedanke des bernischen Gesetzes und kann '

mit der zu erwartenden Vermehrung der Filmindustrie wohl
auch bei uns bald praktische Bedeutung gewinnen.

Man erinnert sich vielleicht noch an den skandalösen

Fall, bei dem ein junger Mann (ein guter Schwimmer)
dem Sensationshunger eines Kinophotographen zuliebe und
aus Not sich dazu hergab, von der hohen Donaubrücke in
Budapest herunterzuspringen, während der andere kurbelte
und wobei der Unglückliche jämmerlich ertrinken mußte.

Weniger bekannt, aber eben so lehrreich ist eine vor
wenigen Jahren in Bordeaux vorgekommene schlaue Irre-
führung von Polizei und Publikum durch eine Gauner-
bande. Diese hatte in einer alleinstehenden Wohnung einen
Kassaschrank mit wertvollem Inhalt ausfindig gemacht. Am
hellen Tage rückten vor dem Hause ein Kinophotograph
und mehrere „Schauspieler" an, welche vor der Kurbel
mit maskierten Gesichtern unter liebenswürdiger Assistenz
eines Polizisten und zahlreicher belustigter Zuschauer die
Türe zur Wohnung erbrachen, den Kassaschrank heraus-
schafften und im Auto davonfuhren. Erst als es zu spät

war, merkte man, daß das vermeintlich werdende Kino-
drama sehr ernst gemeint war. Der Besitzer hatte das
Nachsehen.

Solche Fälle sollen durch die gänzlich neue Bestimmung
des bernischen Gesetzes in Zukunft verhütet werden.

Was versteht man nun unter „Schundliteratur" und
„Schundfilm"? Einigermaßen sind diese Begriffe den Ee-
bildeten ziemlich klar: sie werden ja häufig genug gebraucht.
Allein die Gerichte dürfen nicht mit schwankenden Begriffen
umgehen, sondern müssen präzise Fassungen verlangen. Das
Gesetz umschreibt nun Schundfilm und Schundliteratur in
ganz entsprechender Weise so: „Filme oder Schriftwerke,
die geeignet sind, zur Begehung von Verbrechen anzureizen
oder dazu Anleitung zu geben, die Sittlichkeit zu gefährden,
das Schamgefühl gröblich zu verletzen, eine verrohende
Wirkung auszuüben oder sonstwie groben Anstoß zu er-
regen."

Auch für die Anpreisungen der Aufführungen (Plakate
usw.) gelten die Strafbestimmungen des Gesetzes.

Hoffentlich wird recht bald die vorgesehene Sachver-
ständigen-Kommission vom Großen Rate bestellt werden,
welche die Aufgabe hat. Verzeichnisse von Schundliteratur
und Schundfilmen anzulegen und den Zensurorganen und
Richtern mit ihrer Sachkenntnis an die Hand zu gehen. Dies
wird eine einheitliche und polizeistockfreie Anwendung der
neuartigen Gesetzesmaterie im ganzen Kanton gewährleisten.
Die Freiheit von wirklicher Kunst und Wissenschaft vor
polizeilichen Eingriffen und vor einseitiger Sittlichkeits-
schnüffelei bleibt selbstverständlicherweise gewahrt, indem
Schriftwerke und bildmäßige Darstellungen, bei denen ein
höheres Interesse der Kunst, der Literatur oder Wissen-
schaft obwaltet, den Einschränkungen und Strafen des Ge-
setzes nicht unterworfen sind.

Außer diesen modernen Grundsätzen, welche auf den
geistigen Gehalt zielen, haben auch die hygienischen und
s i ch e r h e i t s p o l i z e il i ch e n V o r s ch r i f t en großes In-
teresse für die Öffentlichkeit. Sie lehnen sich an die Er-
fahrungen an, welche man schon in andern Staaten, mit
den Lichtspieltheatern gemacht hat.

Vor allem müssen die Räume und technischen Ein-
Achtungen den Besuchern und dem Personal jede Sicherheit
gegen Katastrophen bei Brandausbrüchen bieten, die ja
gerade beim Kinobetrieb mit seinen wie Zunder brennenden
Zelluloidfilmen und der Notwendigkeit der Saalverdunke-
lung doppelt gefährlich werden können. Gemeinde- und
Staatsvorschriften, die sich den wechselnden Bedürfnissen und
neuen Errungenschaften anpassen können, sind natürlich be-
sondern Verordnungen vorbehalten worden.

(Schluß folgt.)

Nachdruck aller Beiträge verboten.
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